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Beschluss (gegen die Stimme von BAYERNPARTEI):

1. Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, die Einrichtung von 1,00 Stellen 

bei RBS-GL11, SB Personal, 2,00 Stellen bei RBS-GL2.121, SB 

Kreditorenbuchhaltung, 1,63 Stellen bei RBS-GL 2.23, SB Anlagenbuchhaltung und 

0,50 Stellen bei RBS-GL 3, SB Beschlusswesen und deren Besetzung zum 

01.01.2020 beim Personal- und Organisationsreferat zu veranlassen.

Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, die dauerhaft erforderlichen 

Haushaltsmittel in Höhe von bis zu 313.932 € im Rahmen der 

Haushaltsplanaufstellung 2020 bei der Stadtkämmerei und dem Personal- und 

Organisationsreferat (Personal) anzumelden.

Im Ergebnishaushalt entsteht bei der Besetzung mit Beamtinnen bzw. Beamten 

zusätzlich zu den Personalauszahlungen noch ein Aufwand für Pensions- und 

Beihilferückstellungen in Höhe von etwa 94.107 € (40% des JMB).

2. Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, die einmalig konsumtiven 

Sachkosten zur Einrichtung und Ausstattung der Arbeitsplätze in Höhe von 10.260 €, 

sowie die dauerhaft konsumtiven Arbeitsplatzkosten in Höhe von 4.104 € im Rahmen 

Haushaltsplanaufstellung 2020 bei der Stadtkämmerei anzumelden.

Die einmalig konsumtiven Sachkosten für die IT-Ausstattung in Höhe von 7.695 € im 

Jahr 2020 werden über das IT-Referat (RIT) geplant.

3. Das Produktkostenbudget des Produkts 39111000 Overheadkosten Referats- und 

Geschäftsleitung erhöht sich um bis zu 328.296 € einmalig in 2020 und um bis zu 

318.036 € dauerhaft ab 2021, davon sind bis zu 328.296 € einmalig in 2020 und bis 

zu 318.036 € dauerhaft ab 2021 zahlungswirksam.
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4. Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, die unter Ziffer 2.5 des 

Vortrages dargestellten Flächenbedarfe rechtzeitig gegenüber dem Kommunalreferat 

anzumelden, sobald weitere Flächen zugewiesen werden sollen.

5. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.


